
Absender

___________________________________

___________________________________

___________________________________

AN

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Datum

Widerspruch (Ihre Aufforderung zur Senkung vom xx.xx.xxxx;
Senkung der Kosten für die Unterkunft vom xx.xx.xxxx entsprechendes streichen)

Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegen Ihre (Aufforderung zur Senkung der KdU durch Umzug, die Kürzung entsprechendes 
streichen)  der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) vom DATUM
lege ich hiermit

WIDERSPRUCH  

ein.

Begründung:

Mit obiger Aufforderung beabsichtigen Sie, die mir zustehenden Leistungen nicht mehr in voller 
Höhe, zu bewilligen, sollte es mir bis zum xx.xx.xxxx nicht möglich sein, Ihre „Angemessenheit“ zu 
befriedigen.
Aus Ihrer Aufforderung lässt sich zwar die Höhe „Ihrer Angemessenheit“ erkennen, jedoch  nicht 
nachprüfen, wie „Ihre Angemessenheit“ errechnet wurde. Es fehlen ausreichende Begründungen. 
Da der Begriff „angemessen“ kein rechtsbestimmter Begriff ist, begründen Sie dies nur als Beispiel 
mit (den  angeblichen Mietobergrenzen des WoGG oder Richtlinien der Stadt/Kommune etc), 
wodurch aber weder bekannt ist, ob diese Wohnungen vorhanden sind und noch ob diese auch 
anmietbar sind. 



Hierauf habe ich aber einen Anspruch.
Nach § 33 SGB X muss ein Bescheid inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Der Verwaltungsakt 
muss gem. § 35 I SGB X begründet sein. Die Begründungspflicht bei belastenden 
Verwaltungsakten entspricht dem rechtsstaatlichen Grundsatz, wonach der Bürger Anspruch auf 
Kenntnis der Gründe hat, weil er nur dann seine Rechte sachgemäß verteidigen kann (BVerfGE 6, 
44; 40, 286; 49, 66; BSG, Urteil vom 10.06.1980 - 4 RJ 103/79). 

In Ihrer Aufforderung mangelt es an der notwendigen Verwaltungstransparenz. 

Ich kann insbesondere nicht nachprüfen, ob die Kosten für Unterkunft/Heizung zutreffend sowie 
„angemessen“ sind und der „zeitlich, örtlichen Gegebenheit, Lage und Größe“ angepasst wurde. 

Des weiteren berücksichtigen Sie mit Ihrer Aufforderung zur Senkung der Kosten für die Unterkunft 
nicht, dass:

1. allein, behindert etc stehend bin und den Umzug nicht selbst bewerkstelligen kann und 
somit auf Helfer angewiesen bin, die aber für ihre Arbeit entlohnt werden müssen, 

2. welche  Bemühungen  von  Seiten  Ihrer  Behörde  unternommen werden,  damit  ich  Ihre 
„Angemessenheit“ befriedigen kann.

3. Welche Wohnung gilt in meinem als angemessen?

a) Welche Quadratmeterzahl steht mir zu?

b) Welches Baujahr ist als angemessen anzusehen, bis zu welchem Baujahr werden die 

Mietkosten übernommen? 

c) Welche Maßstäbe gelten hinsichtlich der Ausstattung (Bad, Dusche, Heizungsart, 

Dachboden, Kellerraum, Garage, Kabelanschluss)? 

d) In welcher Höhe werden welche Nebenkosten übernommen und welche werden nicht 

übernommen?

d) Welche Rolle spielen die Förderung durch öffentliche Mittel und das Baujahr bei der 

Fertigstellung einer Wohnung und welche Auswirkungen hat das auf die Zusage zur 

Kostenübernahme und die Höhe der vom Amt zu übernehmenden Kosten? 

e) Sind für den besonderen Einzelfall der Antragstellerin Überschreitungen der 

Angemessenheit möglich oder treffen andere Besonderheiten zu?

4. In welchem Umkreis muss eine Wohnung gesucht werden?

5. In welcher Höhe und wie oft werden welche Kosten der Wohnungssuche übernommen? 

a) Suchanzeigen in Zeitungen? 

b) Telefonate? 

c) Kauf von Tageszeitungen, Anzeigenblättern? 

d) Fahrten zur Wohnungsbesichtigung und zum Mietvertragsabschluss?

6. Werden die Umzugskosten übernommen?

a) In welcher Höhe werden die Umzugskosten übernommen?

b) Wie ist das Verfahren? Sollen Kostenvoranschläge von Umzugsfirmen eingereicht 



werden? Wenn ja, wie viele? 

c) Werden die Kosten für einen Mietwagen übernommen?

d) Wird bei einem Mietwagen die verlangte Kaution vom Amt vorgestreckt?

e) Werden die Arbeitskosten für Helfer übernommen? Wenn ja, für wie viele Helfer für wie 

viele Stunden und in welcher Höhe? 

7. Werden im Zusammenhang mit dem Umzug entstehende Kosten übernommen und in 

welcher Höhe? Soll ich erforderliche Beträge vorab beantragen?

a) Werden die Renovierungskosten für die alte Wohnung übernommen?

b) Werden ggf. die Renovierungskosten für die neue Wohnung übernommen?

c) Werden Renovierungskosten für die alte und die neue Wohnung übernommen, wenn 

dies nötig ist?

d) Wie viele Kostenvoranschläge müssen für eine sachgemäße Renovierung eingereicht 

werden, die durch mich nicht selbst durchgeführt werden können?

e) Muss eine Firma beauftragt werden oder kann die Renovierung von Helfern 

durchgeführt werden?

e) Werden die Kosten für Helfer übernommen?

f) Wenn ja: Für wie viele Helfer, für wie viele Stunden, in welcher Höhe? Welche 

Nachweise sind notwendig?

8. Werden sonstige Kosten übernommen?

a) Wird die Kaution für die neue Wohnung übernommen? Wenn diese darlehnsweise 

übernommen wird: wann soll dies von mir zurückgefordert werden?

b) Wird die ggf. doppelte Miete übernommen, wenn sich Kündigungsfrist und Neuvertrag 

überschneiden?

c) Wenn die doppelte Miete nicht übernommen wird, bitte ich um eine genaue Erklärung, 

wie bei der Wohnungssuche vorzugehen ist, um eine Doppelzahlung der Miete zu 

verhindern.

d) Werden Kosten für eventuell nötige neue Gardinen, Teppichboden, Möbel, 

Waschmaschine, Kühlschrank übernommen? (Umzugsbedingte Anschaffungen sind im 

Regelsatz nicht vorgesehen!)

9. Wie muss die Mitwirkungspflicht nachgewiesen werden?

a) Welche Art von Nachweisen?

b) Wie viele Nachweise?

c) In welchen Zeiträumen sollen sie eingereicht werden?

Ich  beantrage  daher  mir  die  Leistungen  in  voller  Höhe  weiter  zu  bewilligen  und  eine 



nachvollziehbare  und  begründete  Aufforderung  zuzusenden,  welche  einer  Überprüfung  zum 
Einzelfall  beim zuständigen  Gericht  als  Ausgangspunkt  standhält,  sowie  die  „Angemessenheit“ 
definiert  ausgeführt  wurde.  Als  zeitlichen  Rahmen,  erwarte  ich,  entsprechend  der  Eile  der 
Notwendigkeit - Ihre Begründung zur Entscheidung sowie dazu entsprechende Ausführungen – 14 
Tage nach Zustellung dieses Schreibens für „angemessen“.

Mit freundlichen Grüßen

Bitte unbedingt per Einschreiben mit Rückschein oder persönlich gegen Empfangsbestätigung 
abgeben


